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Antrag auf   Ersterteilung  Verlängerung                                                                                
einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung       

 
 
Hiermit beantrage ich die 
 
Ersterteilung einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung für                                                                                                 
             Taxi                 Mietwagen               Krankenwagen                  Ausfl.-Fahrten, Ferienzielreisen 
 
                      
                                                                                    
Verlängerung meiner Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung, welche am   
abläuft/abgelaufen ist. 

 

 

 

 

 

Erforderliche Unterlagen:   BITTE DEM ANTRAG BEIFÜGEN!!!! 
 
Zur beantragten Ersterteilung/Verlängerung der FE zur Fahrgastbeförderung für eine Dauer von nicht 
mehr als fünf Jahren sind folgende Unterlagen vorzulegen bzw. nachzureichen: 

 
 

 
Fahrpraxisnachweis von mindestens zwei Jahren der Fahrerlaubnisklasse B (alt 3) - bei Beschränkung auf 
Krankenkraftwagen mindestens 1 Jahr - innerhalb der letzten 5 Jahre, siehe Seite 4. NUR BEI 
ERSTERTEILUNG AUSZUFÜLLEN 

 
 

 
Nachweis der geistigen und körperlichen Eignung gem. § 11 Abs. 9 FeV in Verbindung mit Anlage 5 Nr. 1 zur 
FeV. 

 
 

 
Nachweis der Erfüllung der gem. § 12 Abs. 6 FeV in Verbindung mit Anlage 6 Nr. 2.1 oder Nr. 2.2 an das 
Sehvermögen gestellten Anforderungen durch Vorlage einer fachärztlichen Bescheinigung (auszustellen 
durch einen Betriebs- oder Arbeitsmediziner mit entsprechender Qualifikation oder einen Augenarzt)  
 

 Behördliches Führungszeugnis (Beantragung beim Bürgerservice der Stadt Worms). Die Kosten hierfür 
betragen 13 Euro.  
 
 

 bei Beschränkung auf Krankenkraftwagen Nachweis über Erste-Hilfe-Ausbildung 

 

 aktueller Fahrgastbeförderungsschein im Original (nur bei Verlängerung) 
 
 

Bei Ersterteilungsanträgen, bereits abgelaufenen Fahrgastscheinen oder Verlängerungsanträgen ab dem 
60. Lebensjahr zusätzlich 
 

 Eignungsuntersuchung nach Anlage 5 Nr. 2 zur FeV. 
 

Nachname   
Vorname  
Geburtsnamen  
Geburtsdatum  
Wohnsitz  
Telefon  

Hinweis: 
 
Falls Sie noch einen grauen oder rosa farbenen Führerschein besitzen, müssen wir diesen erst 
Umtauschen in den EU-Kartenführerschein. Dazu müssten Sie den Antrag auf Umstellung (alt gegen 
neu) ausfüllen und uns zusenden.  
 
Nach Eingang der Antragsunterlagen wird Ihnen eine Gebühr in Höhe von 42,60 Euro (bei 
Ersterteilung) oder 38 Euro (bei Verlängerung) in Rechnung gestellt und mit Überweisungsträger 
zugesendet. Wir bitten Sie kein Bargeld den Antragsunterlagen beizufügen!!! 
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________________________________  
Ort, Datum                                                                                                Unterschrift  
 
   

 
Erläuterung zum Ablauf 

Bitte füllen Sie den Antrag vollständig aus und senden Sie diesen per Post zusammen mit 

allen Antragsunterlagen an die unten genannte Adresse oder werfen Sie diesen in den 

Dienstbriefkasten ein. 

Adresse ab 12.12.2022: Stadtverwaltung Worms, Führerscheinstelle, Folzstr. 5, 67547 

Worms 

Es können ausschließlich vollständige Anträge bearbeitet werden.  

 

Den Fahrgastbeförderungsschein erhalten Sie in ca. 6 Wochen per Post. 
 

 
Bei Taxi ist keine Ortskenntnis-Prüfung mehr notwendig. Allerdings muss eine 
Fachkundeprüfung abgelegt und spätestens bei der nächsten Verlängerung 
nachgewiesen werden. Andernfalls kann keine Verlängerung erteilt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BITTE ENTSPRECHENDE FELDER 

ANKREUZEN 
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NUR BEI ERSTERTEILUNG AUSZUFÜLLEN 

 

 
 

Fahrpraxisnachweis 
 

 
Hiermit bestätige ich 

 
 

Nachname       

Vorname       

Geburtsnamen       

Geburtsdatum       

Wohnsitz       

Staatsangehörigkeit       

 
 
die gem. § 48 Abs. 4 Nr. 5 Fahrerlaubnisverordnung (FeV) zum Erwerb der Fahrerlaubnis 
zur Fahrgastbeförderung erforderliche Fahrpraxis von mindestens zwei Jahren der 
Fahrerlaubnis- Klasse B (alt 3) - bei Beschränkung auf Krankenkraftwagen mindestens 1 
Jahr - innerhalb der letzten 5 Jahre. 
 
In diesem Zeitraum habe ich folgende Kraftfahrzeuge geführt: 
 

Zeitraum von – bis Amtl. Kennzeichen Kfz-Halter 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
Worms, den       
 
 
 

    
      .................................................................................... 
                                     (Unterschrift) 

 
 
 


